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HOCHSCHULE

Code of Conduct
Für gute Arbeit in der Wissenschaft liegen 

Evaluationsberichte vor. Sie werfen mehr Fragen 

auf, als sie Antworten geben

Die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen an den Hoch-
schulen sind geprägt von Zeit-
verträgen, unsicheren Berufs-
perspektiven und einer zuneh-
menden Arbeitslast. In Hamburg 
wurde, auch auf Grund zuneh-
mender Aktivitäten insbeson-
dere an der erziehungs- und der 
geisteswissenschaftlichen Fakul-
tät der Uni, 2013 von Seiten der 
Behörde eine AG „Gute Arbeit 
in der Wissenschaft“ eingerich-
tet, die gesetzliche Änderungen 
sowie einen „Code of Conduct“ 
(CoC) für die Hochschulen 
auf den Weg brachte. Seitdem 
steht im Hamburgischen Hoch-
schulgesetz (HmbHG), dass für 
Daueraufgaben Dauerstellen 
vorzuhalten sind. Steter Tropfen 
höhlt den Stein. Heute leugnet 
niemand mehr die massiven Pro-
bleme. Verbesserungen werden 
in Aussicht gestellt – und erste, 
wenn auch kleinere Erfolge sind 
erzielt. 

Doch noch immer dominieren 
prekäre Stellen, wenn überhaupt 
auf Stellen und nicht auf Stipen-
dien, Lehraufträgen oder „selbst-
inanziert “ gelehrt und geforscht 
wird, und das im Gegensatz zum 
Leitbild „Stadt der guten Arbeit“ 
und den Intentionen des CoC. 
Zugleich wurde dieser Prozess in 
ein Monitoring überführt. Ange-
sichts der dramatischen Beschäf-
tigungssituation reicht uns das 
allerdings nicht aus!

Wir setzen uns dafür ein, dass 
der Prozess weitergeführt wird 
und die AG weiterhin und vor al-
lem regelmäßig tagt. Dies haben 
wir im letzten Jahr u.a. in einem 
Offenen Brief deutlich gemacht, 
der auch bei Anfragen verschie-
dener Oppositionsparteien zum 

CoC-Prozess angeführt wurde. 
Darüber hinaus haben wir meh-
rere Veranstaltungen, u.a. mit 
den wissenschaftspolitischen 
Sprecher_innen der Bürger-
schaftsfraktion sowie der Staats-
rätin der Wissenschaftsbehörde, 
Frau Eva Gümbel, durchge-
führt. Aus unserer Sicht besteht 
konkreter Regelungsbedarf von 
Seiten der Politik, für den nicht 
erst noch weitere Evaluationen 
abgewartet werden müssen. Die 
jahrelangen Fehlentwicklungen 
brauchen eine schnelle und in-
tensive Aufarbeitung! Hilfreich 
dabei, Druck zu machen, waren 
sicher auch die Aussagen aller 
Bürgerschaftsparteien außer den 
Grünen, dass die Arbeit der AG 
CoC fortgesetzt werden müsse. 

Die Rolle der Politik versteht 
die der AG vorsitzende Staats-
rätin Frau Gümbel dagegen, wie 
sie bei einer GEW-Veranstaltung 
Ende 2017 verdeutlichte, als die 
der Mittlerin gegenüber autono-
men Hochschulen, die die Per-
sonalplanung verantworten. Den 
Prozess des Code of Conduct 
sieht sie positiv und sieht nun 
die Hochschulen in der Plicht, 
ihrer Selbstverplichtung nach-
zukommen. Statt hier zeitnah 
nachzusteuern, möchte sie erst-
mal das vereinbarte Monitoring 
abwarten, um den „Code wir-
ken zu lassen“. Auf Grundlage 
dieses Monitorings „können die 
Themen zahlenbasiert begleitet 
werden, eine Entwicklung kann 
nachgehalten und einer Fehlent-
wicklung frühzeitig begegnet 
werden“. Das ist auch das Ziel 
der GEW. Zu Beginn der Som-
merferien 2018 tagte nun endlich 
die AG wieder.

Wirkt der Code?
Im Zuge des Code of Conduct-

Prozesses wurde der Satz in das 
HmbHG aufgenommen, dass 
„soweit überwiegend Dauerauf-
gaben in Forschung oder Lehre 
wahrgenommen werden, […] 
hierfür Stellen zur unbefriste-
ten Beschäftigung vorzuhalten“ 
sind, womit der Befristungspra-
xis immer dann ein Riegel vor-
geschoben werden soll, wenn 
kontinuierlich zu erfüllende Auf-
gaben bewältigt werden müssen. 
In der Drucksache 20/10837 
wird darüber hinaus festgehal-
ten, dass die Hochschulen „Ab-
weichungen von unbefristeter 
Beschäftigung bei Dauerauf-
gaben und die Beschäftigungs-
formen regelmäßig evaluieren 
und darüber hochschulintern 
berichten“. Als Grundlage für 
eine Evaluation im Rahmen 
der AG Code of Conduct wur-
de ein Erhebungsraster (mehr 
von der Behörde vorgegeben, 
als gemeinschaftlich erarbeitet) 
vereinbart, in dem die Beschäf-
tigten aufgeschlüsselt werden 
nach ihrer Stellenkategorie (§ 28 
Abs. 1, 2 oder 3 HmbHG), Be-
fristet/Unbefristet, sowie nach 
der gesetzlichen Grundlage ihrer 
Befristung. Auf Grundlage der 
gesetzlichen Regelungen wäre 
bei Stellen mit Daueraufgaben 
nun eigentlich eine Entfristungs-
offensive zu erwarten.

Auf der Suche nach einem 
geeigneten Erhebungsraster

Zu Beginn des Treffens wurde 
über eine angemessene Darstel-
lungsform des Monitorings dis-
kutiert. Während wir als GEW 
das vorliegende Zahlenmaterial 
nicht als Bericht, sondern ma-
ximal als Rohmaterial ansehen, 
sieht die Staatsrätin die Behör-
de nicht in der Plicht, einen 
solchen vorzulegen. Es müsse 
dann auf Ebene der Hochschulen 
zwischen Beschäftigten und Lei-
tungen um das Weitere gerungen 
werden. Somit lag es an uns, die 
Zahlen auszuwerten und sie vor 
dem Hintergrund der vereinbar-
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ten Ziele zu interpretieren.
Bei den von Seiten der Hoch-

schulen jeweils vorgelegten Zah-
len handelt es sich um die Zahlen 
der in der Zeit vom 1.12.2016 
bis zum 30.11.2017 jeweils neu 
abgeschlossenen Verträge. Es 
wird also nicht die jeweilige Ge-
samtheit des wissenschaftlichen 
Personals unterhalb der Profes-
suren am Stichtag erfasst, wofür 
die jeweiligen Jahresberichte der 
Hochschulen hinzugezogen wer-
den müssten. Möglich ist aber 
eine Darstellung von befristeten 
zu unbefristeten Stellen in der 
einzig entfristungsfähigen Kate-
gorie der sog. 28_3-Stellen, vor 
allem in der Lehre. Gemessen 
an den politischen Ankündigun-
gen zeigt sich ein höchst ernüch-
terndes Ergebnis: Wenn wir die 
vorliegenden Daten zu diesem 
Punkt aggregieren, liegt der Be-
fristungsanteil z. B. an der Uni 
Hamburg selbst bei 28_3 (Leh-
re) bei knapp 17 Prozent. Da die 
Uni andere Befristungsgründe, 
die gerichtlich überprüft werden 
könnten, scheut wie der Teufel 
das Weihwasser, greift sie fast 
immer zum Mittel der sachgrund-
losen Befristung (nach § 14 Abs. 
2 TzBfG) für maximal 2 Jahre.

Qualifizierung auf 
Drittmittelstellen?

Von Seiten der Behörde wurde 
darauf verwiesen, dass es sich 
bei den sog. 28_1 (Promotion) 
und 28_2-Stellen (Postdoc) um 
Qualiizierungsstellen handele 
und bei 28_3 (Wissenschaftliche 
Beschäftigte in der Forschung 
auf Drittmittel-Stellen sowie mit 
ausschließlicher Lehrtätigkeit) 
um nicht-qualiizierende Stellen. 
Von anderer Seite kam der Hin-
weis, dass auch auf 28_3-Stellen 
in der Forschung eine Qualiizie-
rung durchaus möglich sei. Die 
GEW wies demgegenüber dar-
auf hin, dass bei Beschäftigung 
nach 28_3 die aus guten Grün-
den nach 28_1 und 28_2 vorge-
sehenen Schutzmechanismen für 
Qualiizierungsstellen (mindes-
tens drei Jahre für die Promoti-

on; ein Drittel der Arbeitszeit für 
die eigene Qualiikationsarbeit) 
außer Kraft gesetzt seien und wir 
es hier also offensichtlich mit 
einer Umgehung der Leitlinien, 
die der Geist des CoC vorsehe, 
zu tun haben. Das große Dilem-
ma bei den Drittmittel-Stellen 
ist die immer weiter steigende 
Abhängigkeit der Universitäten 
von Drittmitteln, die im Ver-
gleich zu den inlationsbereinigt 
kontinuierlich schrumpfenden 
Landesmitteln enorm zugenom-
men haben. Diese Verschiebung 
in der Finanzierung führt dazu, 
dass immer mehr befristeten 
Promovierenden und Postdocs 
immer weniger Dauerstellen in 
Forschung und Lehre gegen-
überstehen. Der Flaschenhals für 
eine dauerhafte Anstellung an 
der Uni wird also immer enger.

Ein Vertreter des Kanzlers 
erläuterte die Zahlen der UHH. 
Diese formuliert auch für Dritt-
mittelstellen in der Regel Quali-
izierungsziele gemäß den Vor-
gaben des WissZeitVG. Im Kon-
liktfall müssten Finanzierungs-
argumente allerdings gegenüber 
der Qualiizierung zurückstehen. 
Aufgrund der Abweichung der 
Summen in den vorgelegten 
Zahlenkonvoluten wurde zwi-
schen den Hochschulen verein-
bart, dass der inale Bericht und 
die künftigen Berichtsfassungen 
auch die jeweils auf zentraler 
Ebene angesiedelten WiMi-Stel-
len (Wissenschaftliche Mitarbei-
ter_innen) erfassen. Insbesonde-
re für die UHH soll außerdem 
eine Aufschlüsselung von WiMis 
außerhalb der Fakultäten nach 
den verschiedenen zentralen 
Organisations-Einheiten wie z. 
B. dem Hamburger Zentrum für 
Universitäres Lehren und Lernen 
(HUL) oder dem Universitäts-
kolleg erfolgen. 

Angemerkt wurde zudem, 
dass es sinnvoll sei, auch für den 
Drittmittelbereich Kennzahlen 
über die reine Anzahl hinaus zu 
deinieren. Entscheidend ist oh-
nehin das Verhältnis von befris-
teten Qualiikations- zu unbefris-

teten Dauerstellen.
 

Was ist eine Daueraufgabe?
In einer „Vereinbarung zur 

zukünftigen Erfassung der in 
der AG Code of Conduct erar-
beiteten Ziele“ vom 21.6.2017 
werden die in der Ds. 20/10837 
genannten Vereinbarungen aus 
dem Code of Conduct weiter 
konkretisiert. Dort heißt es: 
„Die Hochschulen verplichten 
sich, jede freiwerdende Stelle 
vor ihrer Neubesetzung auf ihre 
Dauerfunktion zu prüfen. Für 
strukturelle Daueraufgaben wer-
den an den Hochschulen Dau-
erstellen geschaffen. Zusätzlich 
entwickeln die Hochschulen eine 
Prozessbeschreibung, dass und 
wie sichergestellt wird, dass jede 
freigewordene Stelle vor ihrer 
Neubesetzung auf Dauerfunktion 
geprüft wird.“ Dieser Verplich-
tung haben sich die Hochschulen 
bisher leider entzogen und ver-
stecken sich lieber hinter schwer 
zu interpretierenden Kennziffern 
und Zahlenbergen. Oder es wird 
damit argumentiert, dass die zu-
künftige Struktur noch unklar 
ist: in der Fakultät Erziehungs-
wissenschaft der UHH ist dies 
ein häuig gebrauchtes (Schein)
argument, um Stellen mit Dau-
eraufgaben doch wieder befristet 
zu besetzen.

Der CoC-Prozess geht weiter
Der TOP Berichte musste in 

der letzten Sitzung der AG CoC 
abgebrochen werden, da die Zeit 
nicht mehr ausreichte. Die an-
deren drängenden Fragen (ins-
besondere zur Kettenbefristung) 
wurden daher nicht mehr behan-
delt. Diese und alle noch fehlen-
den Diskussionspunkte sowie 
die nicht mehr behandelten Ta-
gesordnungspunkte wurden auf 
eine Folgesitzung vertagt, die 
für Ende September anberaumt 
wurde. Wir werden nicht locker-
lassen, um vom Job-Trauma zum 
Traumjob Wissenschaft zu kom-
men.
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